


 

Vorbericht 
zum Rechnungsabschluss 2020 

gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO) 

 

Entwicklung des Haushaltspotenzials 
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Entwicklung des Haushaltspotentials

Erläuterung:  

Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der 
NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im 
Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren 
entfallen daher. 

Haushaltspotential: Differenz der wiederkehrenden 
Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden 
Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der 
entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten. 

Das Haushaltspotenzial ist eine wichtige Kenngröße und gibt 
die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde wieder. Das 
schafft Vergleichbarkeit mit der bisherigen Rechtslage, aus der 
Überschüsse und Abgänge abzuleiten waren und dient der 
Transparenz.  

Wenn das Haushaltspotenzial innerhalb des Zeitraumes des 
mittelfristigen Finanzplanes laufend negativ ist, ist ein 
Haushaltskonsolidierungskonzept zu erstellen (§ 72b Abs. 1 Z. 
2 NÖ GO 1973). 
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Entwicklung des Nettoergebnisses 
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Entwicklung des Nettoergebnisses

Erläuterung:  

Beim Nettoergebnis handelt es sich um das Ergebnis des 
Ergebnisvoranschlages und ist erstmals für das Haushaltsjahr 
2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen 
daher. 

Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Erträge 
voraussichtlich ausreichend sein werden, die Aufwendungen 
für die kommunalen Leistungen (inklusive des Werteverzehrs 
des Anlagevermögens in Form der Abschreibungen) 
abzudecken. 

Ein negatives Nettoergebnis heißt, dass dies nicht zur Gänze 
(in der Höhe des negativen Wertes) möglich ist. 
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Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I Nr. 106/2018 
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Entwicklung der Volkszahl gemäß § 10 Abs 7 FAG 
2017, BGBL. I Nr. 116/2016 in der Fassung BGBl. I 

Nr. 106/2018

Erläuterung:  

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von 
der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober 
festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten 
Kalenderjahres. Sie dient für die Berechnung der 
Abgabenertragsanteile und darf nicht automatisch mit der 
Volkszahl für die Berechnung der Gemeinderatsmandate 
verwechselt werden. 

Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist 
ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der 
Abgabenertragsanteile. 
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Entwicklung des Schuldenstandes 
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Entwicklung des Schuldenstandes

Erläuterung: 

Die Entwicklung des Schuldenstandes zeigt auf, inwieweit der 
Schuldenstand über die Jahre erhöht oder reduziert wird. 

 

Begründung durch die Gemeinde:  

Die Erhöhung des Schuldenstandes im Rechnungsabschluss 
2018 ist auf den Umbau der Volksschule zurückzuführen, der 
mit Darlehen finanziert wurde.  Im Voranschlag  2019 wurde 
eine außerordentliche Tilgung von einem Darlehen  der 
Volksschule veranschlagt, die voraussichtlich nicht bezahlt 
wird. 
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Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve 
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Entwicklung Rücklagen
Erläuterung: 

Die Entwicklung der Rücklagen zeigt an, inwieweit Rücklagen 
vorhanden sind und ob Rücklagen aufgebaut bzw. 
aufgebraucht werden. 

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve. 

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve. 
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Entwicklung der Leasingverpflichtungen 
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Entwicklung der Leasingverpflichtungen 

Erläuterung: 

Bei den Leasingverpflichtungen handelt es sich nicht um 
Finanzschulden (z.B. Darlehen), sondern um 
Verwaltungsschulden. Unabhängig davon stellen 
Leasingverbindlichkeiten Leistungsverpflichtungen für die 
Gemeinden dar und sind daher bei einer allfälligen 
Finanzlagenberechnung entsprechend zu berücksichtigen.  

Die Leasingverpflichtungen sind mit Beginn des Jahres 2020 in 
einer eigenen Anlage gemäß VRV 2015 festzuhalten. 
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Entwicklung der Haftungen 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

RA 2016 RA 2017 RA 2018 RA 2019 RA 2020 VA 2021

1.228.100

1.121.800

5.300

4.800

4.250 4.500

Entwicklung der Haftungen

Erläuterung: 

Eine Gemeinde darf Bürgschaften und sonstige Haftungen nur 
übernehmen, wenn hiefür ein besonderes Interesse der 
Gemeinde gegeben ist, der Schuldner nachweist, dass eine 
ordnungsgemäße Verzinsung und Tilgung gesichert ist, die 
Haftungen befristet sind, der Betrag, für den gehaftet wird, 
ziffernmäßig bestimmt ist und die Gemeinde den daraus 
folgenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann (vgl. § 
78 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung 1973). 
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Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung 
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Entwicklung der Finanzkraft für die 
Umlagenberechnung

Erläuterung:  

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den 

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben 
ohne die Gebühren für die Benützung von 
Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne 
die Interessentenbeiträge von 
Grundstückseigentümern und Anrainern und 

- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe 

ermittelt.  

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die 
tatsächlichen Beträge aufgrund der 
Rechnungsabschlüsse. 
 

Die Darstellung der Entwicklung der Finanzkraft für die 
Umlagenberechnung hat insbesondere auf die 
Beitragsleistung der Gemeinden zum NÖ 
Krankenanstaltensprengel (NÖKAS) und zur 
Sozialumlage Auswirkungen. Eine Erhöhung oder 
Reduktion/Verminderung der Finanzkraft wirkt sich 
unmittelbar auf die Beitragsleistung aus. 
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